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Übungsfall 6 
Im März 2008 ist in einem Göttinger Vorort ein Bebauungsplan in Kraft getreten, in dem als Nutzungsart ein besonderes Wohngebiet festgesetzt worden war. Bauherr B, der Eigentümer eines innerhalb des Plangebiets gelegenen und bislang unbebauten Grundstücks ist, hatte daraufhin mit den Planungen für den Bau eines zweigeschossigen Wohnhauses begonnen. Nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen bei der Stadt Göttingen im April 2008 hatte diese ihm bescheinigt, dass der Bebauungsplan sein Bauvorhaben abdeckt und die Erschließung gesichert ist. Zudem beabsichtige sie nicht eine vorläufige Untersagung gem. § 15 Abs. 1 S. 2 BauGB zu beantragen. B beginnt daher Anfang Juni 2008 mit den Bauarbeiten.
Schreiner S betreibt auf dem etwa 25 Meter entfernten, ebenfalls innerhalb des Plangebiets liegenden, Nachbargrundstück, eine Schreinerei. Für diese hatte er bereits vor etlichen Jahren eine Baugenehmigung erhalten. Gegenstand des Betriebs sind der Möbelbau sowie der Innenausbau. Die Werkstatt hat insgesamt eine Grundfläche von 460 qm und S beschäftigt bei einer Betriebszeit von 7 bis 18 Uhr vier Mitarbeiter. Neben einem entsprechenden Fuhrpark gehören zum Betrieb des S mehrere Holzbearbeitungsmaschinen und ein Lackierraum. Die damals erteilte Baugenehmigung enthielt keine besonderen Anforderungen zur Schalldämmung in Bezug auf das Gebäude oder hinsichtlich der durch den Umgang mit Lacken hervorgerufenen Geruchsimmissionen.
Als S auf die Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück aufmerksam wird, verlangt er von der Bauaufsichtsbehörde eine sofortige Baueinstellungsverfügung gegenüber B. Er befürchtet – da seine Emissionen entsprechende Werte (i.S.d. § 3 I BImSchG) mit sich bringen – dass er zum Rückbau seines Betriebes bzw. zu einer wirtschaftlich unsinnigen immissionsschutzrechtlichen Nachrüstung gem. §§ 22, 24 BImSchG verpflichtet wird, wenn neben ihm ein Wohngebäude errichtet wird. Dies sei ihm aber nicht zumutbar, schließlich sei seine Schreinerei „zuerst da gewesen“ und müsse daher doch eine Art Bestandsschutz genießen. Darüber hinaus habe für ihn ja auch gar keine Möglichkeit bestanden, sich gegen die Errichtung des Wohnhauses zu wehren, da B (gem. § 69 a NBauO) gar keine Baugenehmigung erhalten habe. Deshalb sei die Behörde zu einem sofortigen Einschreiten verpflichtet.
Die Behörde zieht es jedoch vor, sich aus der Sache heraus zu halten und schlägt S vor, sein Glück vor den Zivilgerichten zu suchen. Da B trotz des Protests des S weiterbaut, wendet sich dieser an das VG Göttingen und beantragt schnellstmöglichen Rechtsschutz.
Hat das Vorgehen des S Aussicht auf Erfolg?

Bearbeitervermerk: Es ist davon auszugehen, dass der Betrieb des S tatsächlich schädliche Umweltwirkungen i.S.d. § 3 I BImSchG entfaltet.
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